AUF KOPFPAPIER DES UNTERNEHMENS ZU VERFASSEN

Autonome Provinz Bozen

Amt für den Europäischen Sozialfonds

Gerbergasse 69

39100 Bozen

Erklärung betreffend De-minimis-Beihilfen (Verordnung (EU) Nr. 2023/2831)

Ersatzerklärung für die Gewährung von De-minimis-Beihilfen, gemäß Art. 47 
des Dekrets des Präsidenten der Republik vom 28. Dezember 2000, Nr. 445
Das Unternehmen (Bezeichnung/Firmenname) _______________________________________________
mit Rechtssitz in (Adresse, PLZ, Gemeinde, Provinz) ___________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Steuernummer ________________________ Mehrwertsteuer-Nummer ____________________________
in der Person des gesetzlichen Vertreters p.t. _________________________________________________
geboren in ______________________________________ am ___________________________________
wohnhaft in (Adresse, PLZ, Gemeinde, Provinz) _______________________________________________
______________________________________________________________________________________
Steuernummer__________________________________________________________________________
und bezogen auf das eingereichte Projekt mit folgendem Titel:____________________________________
zum Zweck der Gewährung einer De-minimis-Beihilfe gemäß Verordnung (EU) der Kommission Nr. 2023/2831 vom 13.Dezember.2023 über die Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf De-minimis-Beihilfen
im Bewusstsein der strafrechtlichen Folgen für Falscherklärungen, Urkundenfälschung und Gebrauch von falschen Urkunden gemäß Art. 76 DPR 445/2000 
ERKLÄRT
der angesuchte Betrag beläuft sich auf _______________________________________________

Abschnitt A – Größe des Unternehmens
dass gemäß Anlage I Verordnung (EU) Nr. 651/2014 (ABI Nr. L 187/1 vom 26. Juni 2014) das obgenannte Unternehmen wie folgt eingestuft ist: 

· Kleinstunternehmen
· kleines Unternehmen

· mittleres Unternehmen

· Großes Unternehmen

Abschnitt B – Wirtschaftliche Tätigkeit des Unternehmens

a) dass, die vorwiegende wirtschaftliche Tätigkeit des Unternehmens in Bezug auf die ISTAT-Klassifizierung ATECO 2025 folgende ist: (Tragen Sie die Nummer/den Code der Eintragung in das Handelsregister oder, falls nicht vorhanden, den dreistelligen Bezugscode für die vorwiegende Tätigkeit ein)

Nr. ATECO 2025: ………………………

· dass die De-minimis-Beihilfe für eine Tätigkeit beantragt wird, welche im Rahmen der De-minimis-Regelung zulässig ist
;
Abschnitt C – Einhaltung der Höchstbeträge
· Sollte das Unternehmen im laufenden Jahr sowie in den beiden vorangegangenen Jahren keine De-minimis-Beihilfen erhalten haben, ist Absatz a) anzukreuzen; 
· Sollte das Unternehmen im laufenden Jahr sowie in den beiden vorangegangenen Jahren De-minimis-Beihilfen erhalten haben, ist Absatz b) anzukreuzen;
· Wenn das Unternehmen von einer Fusion oder Übernahme betroffen war und im laufenden sowie in den beiden vorangegangenen Jahren De-minimis-Beihilfen erhalten hat, ist Absatz c) anzukreuzen;
· Wenn das Unternehmen von einer Aufspaltung betroffen war und im laufenden sowie in den beiden vorangegangenen Jahren De-minimis-Beihilfen erhalten hat, ist Absatz d) anzukreuzen;
· Sollte das begünstigte Unternehmen Teil „eines einzigen Unternehmens“ sein, gilt dieser Teil der Erklärung für alle De-minimis-Beihilfen, die von jedem einzelnen der Unternehmen, aus denen sich das „einzige Unternehmen“ zusammensetzt, erhalten wurden.
(für die Bestimmung der Jahre, in denen die erhaltenen De-minimis-Beihilfen zu berechnen sind, ist das Kalenderjahr maßgeblich. Der Bezugszeitraum muss rückwirkend ab dem Zeitpunkt der Gewährung der neuen Beihilfe berechnet werden und für alle Unternehmen, die als ein einziges Unternehmen gelten, identisch sein – unabhängig von etwaigen unterschiedlichen Geschäftsjahren der einzelnen Unternehmen)

a) □ dass dem vertretenen Unternehmen im laufenden Jahr und in den beiden vorangegangenen Jahren, auch unter Berücksichtigung der Bestimmungen in Bezug auf Fusionen/Übernahmen oder Aufspaltungen, keine De-minimis-Beihilfe gewährt wurden;
b) □ dass dem vertretenen Unternehmen im laufenden Jahr und in den beiden vorangegangenen Jahren folgende De-minimis-Beihilfen gewährt wurden:

	Jahr
	Begünstigtes Unternehmen (1)
	Gewährende Einrichtung
	Rechtlicher Bezug der Beihilfe (z.B. Gesetz, öffentlicher Aufruf usw.) und Verordnung, auf die sie sich bezieht (2023/2831)
	Angaben zur Gewährungsmaßnahme der Beihilfe 
	Art des Beitrages (Zuschuss, Kredit, Garantie usw…)
	Betrag des Zuschusses und/oder entsprechendes Bruttosubventionsäquivalent (BSÄ)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Gesamt
	
	
	
	
	
	


(1) es ist jedes einzelne Unternehmen, das zum „einzigen Unternehmen“ gehört, anzugeben
c) □ dass, im Falle einer Fusion/Übernahme, dem vertretenen Unternehmen und allen von der Fusion oder Übernahme betroffenen Unternehmen im laufenden Jahr und in den beiden vorangegangenen Jahren folgende De-minimis-Beihilfen gewährt wurden:
	Jahr
	Begünstigtes Unternehmen (1)
	Gewährende Einrichtung
	Rechtlicher Bezug der Beihilfe (z.B. Gesetz, öffentlicher Aufruf usw.) und Verordnung, auf die sie sich bezieht (2023/2831)
	Angaben zur Gewährungsmaßnahme der Beihilfe 
	Art des Beitrages (Zuschuss, Kredit, Garantie usw…)
	Betrag des Zuschusses und/oder entsprechendes Bruttosubventionsäquivalent (BSÄ)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Gesamt
	
	
	
	
	
	


(1) es ist jedes einzelne Unternehmen, das zum "einzigen Unternehmen" gehört, anzugeben

d) □ dass, im Falle einer Aufspaltung, dem vertretenen Unternehmen und dem Unternehmen, von dem es die Tätigkeiten erworben hat, im laufenden Jahr und in den beiden vorangegangenen Jahren folgende De-minimis-Beihilfen gewährt wurden:
	Jahr
	Begünstigtes Unternehmen (1)
	Gewährende Einrichtung
	Rechtlicher Bezug der Beihilfe (z.B. Gesetz, öffentlicher Aufruf usw.) und Verordnung, auf die sie sich bezieht (2023/2831)
	Angaben zur Gewährungsmaßnahme der Beihilfe 
	Art des Beitrages (Zuschuss, Kredit, Garantie usw…)
	Betrag des Zuschusses und/oder entsprechendes Bruttosubventionsäquivalent (BSÄ)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Geamt
	
	
	
	
	
	


(1) es ist jedes einzelne Unternehmen, das zum „einzigen Unternehmen“ gehört, anzugeben

ERKLÄRT
Abschnitt D – Nichtbeantragung/Erhalt anderer Formen öffentlicher Beiträge/Finanzierungen
· dass, keine andere Form der öffentlichen Beteiligung oder Finanzierung für die von diesem Antrag abgedeckte Tätigkeit zu beantragen und nicht bereits andere Formen der öffentlichen Beteiligung oder Finanzierung für dieselben förderfähigen Kosten erhalten, zu haben.
ERKLÄRT

Abschnitt E – Kumulierungsbedingungen

· die Kumulierungsverbot zu beachten.

ERKLÄRT

Abschnitt F – Deggendorf Prinzip
· bewusst zu sein, dass einem Unternehmen, das einer Rückforderungsanordnung aufgrund eines früheren Beschlusses der Kommission zur Feststellung der Unzulässigkeit einer Beihilfe und ihrer Unvereinbarkeit mit dem Binnenmarkt nicht nachgekommen ist, keine Einzelbeihilfen gewährt werden dürfen, ausgenommen Beihilferegelungen zur Bewältigung der Folgen bestimmter Naturkatastrophen (sog. „Deggendorf Prinzip“,in Anwendung von Art. 1 Abs. 4 Buchstabe a) der Verordnung (EU) Nr. 651/2014 vom 17. Juni 2014, i.g.F., zur Feststellung der Vereinbarkeit bestimmter Gruppen von Beihilfen mit dem Binnenmarkt in Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union, gewährt);
· dass das Unternehmen, das er/sie besitzt/vertritt, nicht Gegenstand einer ausstehenden Rückforderungsanordnung aufgrund einer Entscheidung der Europäischen Kommission zur Feststellung der Rechtswidrigkeit und Unvereinbarkeit bestimmter Beihilfen ist.
ERKLÄRT

Abschnitt G – Finanzierungsbedingungen

· im Falle eines Projektes, das von einer Weiterbildungseinrichtung im Namen des oben genannten Unternehmens eingereicht wird, die Bedingungen zu kennen, unter denen der Weiterbildungseinrichtung, die den Antrag im Namen des Unternehmens stellt, eine Unterstützung gewährt werden kann, wie in Artikel 6 des entsprechenden Aufrufs angegeben.
Information gemäß Verordnung EU 2016/679 – Datenschutz

Sämtliche persönlichen Daten, welche in Ausübung des vorliegenden Verfahrens in den Besitz der Verwaltung gelangen, werden unter Einhaltung der Verordnung EU 2016/679, sowie der geltenden nationalen Bestimmungen zum Thema Datenschutz verarbeitet. Die vollständige Information zum Datenschutz ist auf der Website des ESF unter folgendem Link https://europa.provinz.bz.it/de/home verfügbar. 
Nach Einsichtnahme in die Informationen des vorhergehenden Absatzes erklärt der/die Unterfertigte, der Verwaltung die Verarbeitung der in dieser Erklärung angeführten persönlichen Daten zu erlauben. 
Ort und Datum
_________________________________
Unterschrift des gesetzlichen Vertreters
_________________________________
Anweisung für die Unterschrift

Die Erklärung muss auf eine der folgenden Arten unterzeichnet werden:

· durch handschriftliche Unterschrift (per Hand) unter Beifügung einer Kopie des Ausweises des Teilnehmers; ein Abbild der Signatur ist nicht zulässig;

· durch digitale Unterschrift.
� Für die Ausnahmen wird es auf die „Leilinien zu den staatlichen Beihilfen für Begünstigte EFRE – ESF+ Interreg VI-A Italien - Österreich“, Version: 2.0 vom September 2025“ hingewiesen.
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